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Zentrum für Sozialkompetenz in der Thüringer Polizei

In der Medienberichterstattung war am 29. März 2021 zu lesen, dass 
die Thüringer Polizei ein Zentrum für Sozialkompetenz bei den polizei-
lichen Bildungseinrichtungen aufbauen wird.
In der Antwort meiner Kleinen Anfrage 7/955 (vergleiche Drucksache 
7/1736) war mit Stand vom 31. Juli 2020 zu entnehmen, dass bis da-
hin im Jahr 2020 lediglich 28 Fortbildungsseminare und damit nur etwa 
ein Zehntel der üblicherweise in einem Jahr stattfindenden Fortbildun-
gen durchgeführt wurde.

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche konkrete Zielstellung beabsichtigt die Thüringer Polizei mit 
der Schaffung eines Zentrums für Sozialkompetenz?

2. Welche einzelnen Aufgabestellungen wird das Zentrum innerhalb der 
Thüringer Polizei bedienen?

3. Welche personelle und technische Ausstattung ist für das Zentrum 
vorgesehen und aus welchen Haushaltsstellen wird dies beglichen?

4. Wie fügt sich das Zentrum für Sozialkompetenz in die Bildungsein-
richtungen ein?

5. Wie werden die bisherigen Aufgaben des Personals des Zentrums 
für Sozialkompetenz in der Thüringer Polizei bearbeitet?

6. Aus welchen Bereichen wird das Personal abgezogen?

7. In welcher Form wird das Zentrum für Sozialkompetenz von soge-
nannten zivilgesellschaftlichen Vereinen oder Institutionen oder an-
deren nichtpolizeilichen Akteuren unterstützt und falls dem so ist, in 
welchem Umfang, mit welchem Personal und mit welcher darauf be-
zogenen Zielstellung?

8. Welche einzelnen Seminare werden für die Thüringer Polizei vom 
neuen Zentrum für Sozialkompetenz angeboten?

9. In welcher Form werden die Seminare (unter dem Eindruck der Co-
rona-Pandemie) angeboten?

10. Warum wird einem neu aufzubauenden Zentrum für Sozialkompe-
tenz nach meinem Eindruck eine höhere Priorität eingeräumt als 
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der üblichen polizeilichen Fortbildung, da nun dieses Zentrum neu 
installiert werden soll aber von einer möglichen Reaktivierung der 
weitestgehend brachliegenden Fortbildung keine Rede ist? Was 
unterscheidet die vom Zentrum für Sozialkompetenz angebotenen 
Inhalte von den sonstigen Fortbildungen der Thüringer Polizei?

11. In welcher Form und in welchem Umfang wird das Zentrum für So-
zialkompetenz von der Polizeilichen Extremismusprävention beglei-
tet oder betreut?
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